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RS OGH 1972/4/11 4Ob536/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1972

Norm

EO §7 Abs3 Ea

Rechtssatz

Die Bestätigung der Vollstreckbarkeit kann aufgehoben werden, auch wenn schon Exekution bewilligt wurde. Denn die

Rechtskraft einer Exekutionsbewilligung ist auf das betre ende Verfahren beschränkt, hindert aber nicht den Widerruf

einer Vollstreckbarkeitsbestätigung. Das Verfahren über die Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit folgt den

Bestimmungen der Zivilprozessordnung.
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